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Zuordnung: 1.1 Forschung zu Gestaltungsfragen in der Hochschulpraxis 

Relevanz und Forschungsfrage 

Elf Prozent der deutschen Studierenden leben mit mindestens einer studienerschwerenden 

Beeinträchtigung (Middendorf et al., 2017). Die Hochschulen müssen dafür Sorge tragen, dass diese 

Studierenden in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule möglichst 

ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können (Hochschulrahmengesetz § 2, Abs. 4). Ein wichtiges 

Mittel um dies zu ermöglichen, ist die Gewährung von Nachteilsausgleichen (Bauer, 2021). Obwohl der 

Großteil der Hochschulen Nachteilsausgleiche zumindest für Prüfungen vorsieht 

(Hochschulrektorenkonferenz, 2013), hat weniger als ein Drittel der anspruchsberechtigten 

Studierenden bereits einen Nachteilsausgleich beantragt (Poskowsky et al., 2018). Insbesondere für die 

große Gruppe der Studierenden mit nicht unmittelbar sichtbaren Beeinträchtigungen (96% aller 

beeinträchtigten Studierenden), ist ein wichtiger Grund für die Nichtinanspruchnahme, dass sie ihre 

Beeinträchtigung nicht offenlegen möchten (Poskowsky et al., 2018). Dieses Phänomen wird als 

Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma bezeichnet (Bauer, Chakraverty & Niehaus, 2017). Die 

Studierenden befinden sich in einem Entscheidungskonflikt, bei dem der Aussicht auf Unterstützung 

durch Nachteilsausgleiche die Angst vor möglichen negativen Folgen (z.B. Diskriminierung) 

gegenübersteht. Aufgrund der hohen Relevanz der Offenlegungsentscheidung für die Inanspruchnahme 

von Nachteilsausgleichen und damit die chancengerechte Teilhabe beeinträchtigter Studierender, 

untersucht die vorliegende Studie, wie Studierende mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen die 

Offenlegungsentscheidung treffen und welcher Zusammenhang zur Inanspruchnahme von 

Nachteilsausgleichen besteht.  

Methodik 

Bundesweit wurden Studierende mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen zu einer Onlinebefragung 

eingeladen, in der sie zu ihrer (Nicht-)Offenlegungsentscheidung, Nachteilsausgleichen und 

behinderungsbezogenen Studienerfahrungen befragt wurden. Es nahmen N = 361 Studierende 

verschiedener Universitäten und Fachrichtungen in unterschiedlichen Studienphasen mit 

unterschiedlichen Beeinträchtigungen teil.  

Ergebnisse 

Während 68% der Befragten mindestens einer Person (v.a. Kommiliton*innen oder Dozierenden) 

zumindest Teilaspekte ihrer Beeinträchtigung offengelegt hatten, hatten 32% niemandem von ihrer 

Beeinträchtigung erzählt. Dabei müssen mögliche Selbstselektionseffekte in Betracht gezogen werden. 

Die Studie beleuchtet Motive sowie positive und negative Folgen der (Nicht-)Offenlegung. Sie zeigt 

auch, dass insbesondere diejenigen, die ihre Beeinträchtigung nicht offengelegt haben, 

Nachteilsausgleiche nicht kennen. Erwartungsgemäß nehmen jedoch auch diejenigen, die ihre Rechte 



kennen, diese nicht unbedingt in Anspruch. Die Ergebnisse bieten Ansatzpunkte für die Gestaltung der 

Hochschulpraxis, um die chancengerechte Teilhabe Studierender mit nicht sichtbaren 

Beeinträchtigungen zu verbessern. 
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